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Einleitung 

Die „primär menschenrechtlich begründete"1 Meinungsfreiheit  ist nach einer 
Formulierung des Bundesverfassungsgerichts  im Lüth-Urteil „in gewissem 
Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt"2. Die Wahrnehmung dieses 
Rechts wird als „unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit"3 

angesehen. Smend formulierte  schon zur Weimarer Zeit, die Meinungsfreiheit 
gewährleiste ein „Stück sittlich notwendiger Lebensluft"4. Daß der Meinungs-
freiheit  stets besonderer Rang zuerkannt worden ist, zeigt sich etwa in der Fi-
xierung dieser Errungenschaft  in Art. 11 der französischen Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte von 1789: „La libre commmunication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme." 

Angesichts namentlich der Bedeutung der Meinungsfreiheit  für die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit5 ist verwunderlich, wie wenig Beachtung die Li-
teratur diesem Recht schenkt, soweit es die Arbeitnehmer6 im öffentlichen 
Dienst betrifft.  Das Arbeitsrecht des öffentlichen  Dienstes wird jedoch ohnehin 
vernachlässigt7, obgleich die Zahl der Arbeitnehmer im öffentlichen  Dienst 
längst größer ist als die Zahl der Beamten8. Hinsichtlich der Meinungsfreiheit 

1 Von Mangoldt/Klein/Starck, GG I, Art. 5 Abs. 1, 2 Rn. 1 (Zitat); Bullinger, HRLJ 
Vol. 6 (1985), 339, 347; Schmittner (ArbuR 1968, 353, 353-355) und Schaub (RdA 
1979, 137, 138) betonen besonders die Verwurzelung in der Menschenwürde. 

2 BVerfGE 7, 198, 208; fast wörtlich ebenso, aber ohne Verweisung auf das BVerfG: 
Heinemann, NJW 1962, 889, 892; zu Art. 5 I GG insgesamt: Degenhart, FS-Lukes, 287, 
292. 

3 Zitat: BVerfGE 7, 198, 208; 34, 384, 401; 69, 315, 344; Klein in: Schmidt-
Bleibtreu/Klein, GG, Art. 5 Rn. 1; Remmert, Meinungsfreiheit, S. 1; ähnlich: BVerfGE 
12, 113, 125; 42, 133, 139 f.; BayVerfGH, DÒV 1982, 691, 693; von Man-
goldt/Klein/Starck, GG I, Art. 5 Abs. 1, 2 Rn. 1. 

4 Smend, VVDStRL 4 (1928), 44, 50; auf ihn verweisend Schmittner, ArbuR 1968, 
353, 353 f.; Hesse, Grundzüge, Rn. 388. 

5 Wendt in: von Münch/Kunig, GG I, Art. 5 Rn. 9; Degenhart in: BK, GG I, Art. 5 
Abs. 1 u. 2 (Zweitbearb.) Rn. 3; Bleckmann, StaatsR II, S. 666; Bethge in: Sachs, GG, 
Art. 5 Rn. 22; BVerfG, NJW 1994, 1149, 1149; BVerfG, NJW 1994, 2943, 2943; 
BGHZ 80, 25, 29. 

6 Der Begriff  der „Arbeitnehmer" umfaßt nach dem überkommenen und auch hier 
von der Verfasserin  zugrunde gelegten Sprachverständnis selbstverständlich auch die 
Arbeitnehmer/««^. 

7 So auch Isensee in: Benda/Maihofer/Vogel,  HdbVerfR (1. Aufl.), S. 1193 mit 
Fn. 177. 

8 Vgl. die Zahlen etwa in RdA 1995, S. 112 (Statistik vom 30.6.1993). 
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mag die stiefmütterliche Behandlung des Rechts der Arbeitnehmer auch eine 
Folge der angesichts der Zahl der Beschäftigten relativ geringen Zahl entspre-
chender höchstrichterlicher Entscheidungen sein9. Vor allem und generell aber 
rührt sie wohl doch aus einer jedenfalls vorliegend sogleich deutlich werdenden 
Stellung dieses Rechtsgebietes zwischen Arbeits- und Beamtenrecht10 her. 
Schaub bezeichnet eine solche Einordnung zwar als zu weit gehend11, doch 
wird sich im folgenden zeigen, daß bezüglich des Angestellten im öffentlichen 
Dienst Arbeits- und Beamtenrecht eng miteinander verwoben sind. Ein Blick 
auf die verwendete Literatur macht deutlich, daß diese Sonderstellung dazu 
führt,  daß sich die Wissenschaftler weder des einen noch des anderen Faches 
zur Bearbeitung des Themas berufen fühlen. Vielfach wird daher hier auf Erör-
terungen zurückgegriffen  werden (müssen), die nur auf Beamte oder nur auf 
„normale" Arbeitnehmer zugeschnitten sind. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll u.a. eine Brücke zwischen den Fachgebie-
ten geschlagen werden. „Die Meinungsfreiheit  des Angestellten im öffentlichen 
Dienst" oder auch allgemein deren Beschränkung hätte jedoch bei angemessen 
ausführlicher  Behandlung den Rahmen einer Dissertation gesprengt12. Auch ei-
ne Bezugnahme auf Landesrecht oder Gewährleistungen des internationalen 
Rechts13, etwa der EMRK1 4 , unterbleibt, um die Arbeit nicht zu überfrachten. 
Wenigstens ein Teilaspekt des vernachlässigten Themas soll hier aber durch-
leuchtet werden anhand der Darstellung der Beschränkung der Meinungsfrei-
heit der Angestellten im öffentlichen  Dienst aus Art. 5 I S. 1 1. HS GG im 
Rahmen der gemeinhin unter § 8 I BAT subsumierten Fälle. 

9 Vgl. Lepke, DB 1968, 1990, 1992. 
10 Otto, Recht der Angestellten, S. 98, 102. 
11 Schaub, HdbArbR, S. 90. 
12 Vgl. aber: Kirschner, Das Grundrecht der freien Meinungsäußerung des Arbeit-

nehmers im öffentlichen  Dienst, 98 Seiten; im Gegensatz zu jener Dissertation aus dem 
Jahre 1970 befaßt sich die vorliegende Arbeit zum einen schwerpunktmäßig mit der 
Analyse der Entscheidungen des BAG, die bis auf eine Ausnahme zudem nach 1970 er-
gangen sind. Darüber hinaus soll sie sich durch Einbettung in Normen auszeichnen und 
insbes. die verfassungsrechtliche  Komponente betonen. So werden anders als bei 
Kirschner z.B. weitere Normen wie etwa Art. 33 II GG herangezogen werden. Anders 
als bei Kirschner werden auch vermeintlich herrschende Ansichten, etwa überkommene 
Subsumtionen unter Art. 5 II GG, nicht einfach kritiklos übernommen werden (vgl. bei 
Kirschner, Grundrecht, S. 66: „Zu diesen allgemeinen Gesetzen gehören nach der 
Rechtsprechung und Lehre auch die maßgeblichen Grundregeln über das Arbeitsver-
hältnis." In der folgenden Fußnote verweist Kirschner lapidar auf eine abweichende 
Ansicht, ohne ihr weiter nachzugehen. Auf diese Weise wird eine fur die gesamte Arbeit 
grundlegende These eingeführt.). 

13 S. dazu etwa Bethge in: Sachs, GG, Art. 5 Rn. 49. 
14 Dazu etwa die neuere Entscheidung des EGMR vom 26.9.1993, NJW 1996, 

375 ff.  (Vogt/Deutschland). 
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Der Brückenschlag zwischen den Fachgebieten erlangt dabei eine besondere 
Qualität, da nicht nur die Verzahnung von Arbeits- und (ohnehin verfassungs-
rechtlich geprägtem) Beamtenrecht, sondern auch die Einflüsse des Verfas-
sungsrechts deutlich gemacht werden. 

Gerade diese Interdependenz soll in der Rechtsprechung des BAG zu § 8 I 
BAT bzw. den entsprechenden besonderen Tarifnormen gesucht werden. An-
gesichts der vehementen Kritik Ramms am BAG, die sich 1964 namentlich an 
der Person Nipperdeys entzündete und in dem Vorwurf  gipfelte, „nicht Verfas-
sung, Gesetz oder Autonomie der sozialen Gegenspieler" beherrsche „das neue 
deutsche Arbeitsrecht, sondern den entscheidenden Machtfaktor" stelle „das 
Bundesarbeitsgericht dar"15, wird ein besonderes Augenmerk auf das Verfas-
sungsverständnis des BAG gerichtet. Es soll untersucht werden, ob das BAG 
seine Entscheidungen an Art. 5 I GG, also an der Verfassung ausrichtet oder ob 
das Gericht, wie damals von Ramm behauptet16, statt gesetzesunterworfener 
neutraler Urteile rechtspolitische Entscheidungen fällt. 

Um die Basis fur eine solche zum einen auf eine Rechtsfrage, zum anderen 
auf Rechtsprechungskritik gerichtete Analyse zu schaffen  und um die Analyse 
selbst von erforderlichen  abstrakteren Überlegungen zu befreien, werden in ei-
nem ersten allgemeinen Teil zunächst Bedeutung, Schutzbereich und Schran-
ken des Rechts auf Meinungsfreiheit  dargestellt werden. Eingefahrene Struktu-
ren, „herrschende Meinungen", vermeintliche Selbstverständlichkeiten werden 
dabei hinterfragt.  Besonderes Augenmerk wird schon hier auf die Beschrän-
kung des Grundrechts durch „allgemeine Gesetze" i.S.d. Art. 5 I I GG gerichtet. 

Der 2. Teil befaßt sich sodann überleitend mit der Frage, in welcher Weise 
Art. 5 I S. 1 1. HS GG für die Arbeitnehmer des (noch zu definierenden) öf-
fentlichen Dienstes gilt. Anschließend werden (unter C.) die einschlägigen Ent-
scheidungen des BAG analysiert, namentlich unter dem Aspekt ihrer Verein-
barkeit mit dem zuvor dargestellten Verfassungsrecht.  Bei der Untersuchung, 
ob die gängigen Lösungswege verfassungsrechtlich  haltbar sind, gilt das we-
sentliche Augenmerk weniger der Frage, inwieweit § 8 I BAT konkret eine Be-
schränkung des Art. 5 I S. 1 1. HS GG ermöglicht, sondern zunächst primär der 
vorgelagerten Frage, ob § 8 I BAT überhaupt als grundrechtsbeschränkendes 
allgemeines Gesetz i.S.d. Art. 5 I I GG taugt. Die relevanten Entscheidungen 
werden dabei in zwei Gruppen unterteilt: Zuerst werden die Fälle des Vorwur-
fes mangelnder allgemeiner politischer Zurückhaltung erörtert, die herkömmli-
cherweise unter § 8 I S. 1 BAT subsumiert werden (I.). Sodann sollen (unter 
II.) die vielfach auf § 8 I S. 2 BAT basierenden Vorwürfe  mangelnder Verfas-
sungstreue wegen Aktivitäten für extreme Organisationen untersucht werden. 

15 Ramm, JZ 1964,582, 586. 
16 Ramm, JZ 1964,582,586. 


